AUFTRAG ZUR STROMLIEFERUNG ----°-:e'primo

Schén, dass Sie sich fiir Strom von eprimo interessieren! der energiediscounter
MEHR KUNDE. WENIGER KOSTEN.

lhre Produktauswahl

D eprimoTag&Nacht Komplettpreis inkl. der in Ziffer 4 der AGB L Preishestandteile (Preisstand 01.08.2010).
Arbeitspreis HT 24,56 ct/kWh Vertragslaufzeit: Der Stromlieferung: g wird auf unbesti Zeit geschlossen; er kann gem. Ziffer 15.1 und 15.6 der AGB mit einer
Arbeitspreis NT 17,81 ct/kWh Frist von einem Monat zum Ende des Kalendermonats gekiindigt werden.

Grundpreis 100,56 EUR/Jahr
(bisher Verrechnungspreis + fester Leis-
tungspreis)

|| eprimoPrimaKlima
erganzend zum Basistarif Strom aus
100 % Wasserkraft, Aufpreis von
0,4 ct/kWh auf den Arbeitspreis

Ab wann mdchten Sie beliefert werden?

Sollte Ihr Wunschtermin aufgrund von Kiindigungsfristen nicht mdglich sein, teilt eprimo [hnen dies mit.

"] Neueinzug zum || Lieferantenwechsel zum néchsten méglichen || Stromlieferungsvertrag wurde selbst gekiindigt
Termin, friihestens jedoch zum (z.B. wegen Sonderkindigungsrecht), zum
Stromversorger Netzbetreiber Alte Kunden-/Vertragsnr.
Zahlernummer Vorjahresverbrauch/kWh Personen/Haushalt
Pro Formular bitte nur eine Zéhlernummer angeben! Bei Neueinzug oder falls Verbrauch unbekannt bitte Anzahl der Personen im Haushalt angeben!

An welche Adresse sollen wir den Strom liefern?

[] Frau ] Herr StraBe/Nr. Telefon
Vorname PLZ/Ort Geb-Datum
Name E-Mail :
Bitte streichen, falls nicht einverstanden: An meine E-Mail-Adresse kann eprimo zukiinftig Informationen und Werbung zu weiteren eprimo-Produkten und -Dienstlei: imZ h
mit Energie (Strom und Gas) senden. Ich kann dieser Nutzung meiner E-Mail-Adresse jederzeit gegeniiber eprimo (z. B. durch Brief, Telefon, Fax, E-Mail - Adresse siehe unten) widersprechen. }
Soll die Rechnung an eine separate Adresse geschickt werden?
Bitte nur ausfiillen, wenn die Rech dresse von der Lieferadresse abweicht.
StraBe/Nr. PLZIOM R
lhre Bankverbindung
Ich erméchtige eprimo widerruflich, fallige Betrége per Lastschrift einzuziehen. Abweichender Kontoinhaber
Kontonr. Name der Bank Vorname
Bankleitzahl Ort Name
Unterschrift X
Auftragserteilung und Vollmachten
Ich beauftrage eprimo mit der Lieferung des gesamten Haushaltsbedarfs an elektrischer Energie (Stromlieferung) an die oben genannte Lieferanschrift auf Grundlags,l der diesem Auftragsformular beiliegenden Allgemei
Geschaftsbedingungen. Haushaltsbedarf ist der Bedarf an elektrischer Energie fiir den Haushaltvon natiirlichen Personenfurubermegend private Zwecke. Stromlieferungen fiir Raumheizungszwecke sind nicht Bestandteil dieses
Auftrags. Ich bevollméchtige eprimo fiir meine oben g Lieferstelle zur Kiindi meines bestehenden S gsvertrags.
Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht: Sie konnen Ihre Vertragserklarung innerhalb von einem Monat ohne Angabe von Griinden in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht
vor Lieferbeginn und auch nicht vor Erfiillung unserer Informationspflichten gemaB Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist geniigt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Der Widerruf ist zu richten an: eprimo GmbH, Postfach 40 01 44, 63246 Neu-Isenburg.

Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirk Widerrufs sind die beidersei pfang Leistungen zuriick ahren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Konnen Sie uns die empfangenen Leistungen
aufgrund ihrer Natur/Beschaffenheit nicht | ben oder zuriickgewahren, miissen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen miissen innerhalb von 30 Tagen erfiillt werden.
Die Frist beginnt fiir Sie mit der g Ihrer kldrung, fiir uns mit deren Empfang. Thre eprimo GmbH
E] Ich bin einverstanden, dass mich eprimo auch telefonisch zu ihren Produkten und Dienstleistungen sowie weiteren Angel dieimZ hang mit Energie (Strom und Gas) stehen, informieren und beraten kann.
Ich kann dieses Ei andnis jederzeit iber eprimo (z.B. durch Brief, Telefon, Fax, E-Mail - Adresse siehe unten) widerrufen.
X
Ort, Datum Unterschrift der Kundin/des Kunden Vertriebspartner-Nummer

Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie uns einfach an.

Service-Hotline: 0800/60 60 110 eprimo GmbH, Flughaft Be 20, 63263 Neu-Isenburg, Service-Hotline: 0800 / 60 60 110 (kostenlos aus dem deutschen Festnetz), E-Mail: kundenbetreuung@eprimo.de
(kostenlos aus dem deutschen Festnetz) Geschaftsfithrung: Dr. Dietrich Gemmel, Dr. Martina Sanfleber, Sitz der Gesellschaft: Neu-Isenburg, Amtsgericht: Offenbach HRB: 43027, UST-IdNr: DE813091089
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ALLGEMEINE GESCHAFTSBEDINGUNGEN STROM

DER EPRIMO GMEH

Vertragsgegenstand
Aufgrund des mit Ihnen geschlossenen Stromlieferungsvertrags bezie-
hen Sie nach MaBgabe der nachfolgenden Allgemeinen Geschaftsbe-
dingungen (AGB) Strom fiir Ihren gesamten Eigenbedarf in dem im
Auftrag benannten Tarif fiir die dort vereinbarte Bedarfsart. Strom-
lieferungen fiir Raumheizungszwecke sind nicht Bestandteil dieses
Stromlieferungsvertrags.
Sollten Sie sich erganzend fiir eprimoPrimaKlima entscheiden,
verpflichtet sich eprimo, sicherzustellen, dass in zertifizierten Stromer-
zeugungsanlagen, die erneuerbare Energie in elektrische Energie
umwandeln, innerhalb eines Kalenderjahres die Menge elektrischer
Energie erzeugt wird, die derjenigen Menge elektrischer Energie ent-
sEricht, die eprimo mit lhnen innerhalb desdgleichen Kalenderjahres
abrechnet. Der von Ihnen genutzte Strom wird damit nichtimmer zum
Zeitpunkt der Nutzung erzeugt.
Kiindigung Ihres bisherigen i trags
Die Kindigung lhres bisherigen Strom\ief‘érungsvertvags erklart
in der Regel eprimo fiir Sie. Eine Eigenkiindigung durch Sie kann ggf.
zu einer Zwischenbelieferung durch den ortlichen Lieferanten und
dadurch zu einer Verzogerung des Lieferbeginns durch eprimo fiihren.
Z dek des Vertrags, Lieferbegi
Der Stromlieferungsvertrag kommt zustande, sobald eprimo Ihnen
dies bestétigt und den Beginn der Belieferung mitteilt, spatestens mit
Aufnahme der Belieferung durch eprimo. Voraussetzung fiir das
Zustandekommen des Stromlieferungsvertrags und den Beginn der
Belieferung ist, dass eprimo die Bestatigung der Kiindigung lhres
bisherigen Stromlieferungsvertrags von Ihrem Vorlieferanten sowie die
Eestétigung des Netznutzungsbeginns des Netzbetreibers vorliegen
at.
Bei Beauftragung bis zum 20. eines Monats erfolgt der Lieferbeginn
in der Regel am 1. des {ibernachsten Monats, soweit die verbindlichen
Regelungen zum Lieferantenwechsel dies zulassen. Sollte Ihr bisheri-
ger Stromlieferungsvertrag eine langere Kiindigungsfrist beinhalten,
aufgrund derer die Aufnahme des Lieferungsbeginns durch eprimo im
vorgenannten Zeitraum nicht méglich ist, werden Ihr Stromlieferungs-
vertrag mit eprimo sowie der Belieferungsbeginn zu dem auf die Be-
endigung lhres bisherigen Stromlieferungsvertrags folgenden Tag
wirksam.
Preisbestandteile
Im Strompreis sind u.a. die Umsatzsteuer, die Stromsteuer (Regelsatz),
die Entgelte fiir Netznutzung, Messung und Messstellenbetrieb, Ab-
rechnung, die Konzessionsabgaben sowie die Mehrbelastungen aus
den Verpflichtungen des Emeuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und
des Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes (KWKG) enthalten.
Ablesun
Sie verpfﬂchten sich, auf Anfrage von eprimo Ihren Zahlerstand abzu-
lesen und diesen eprimo binnen 4 Wochen unter Angabe des Ablese-
datums mitzuteilen. Im Falle einer unterjahrigen Rechnung (Ziffer 7.3)
verpflichten Sie sich, soweit Sie nicht ULer ein Messsystem im Sinne
des § 21d Abs. 1 EnWG (Smartmeter) verfiigen, zur Selbstablesung des
Zahlerstandes gemaB dem von eprimo vorgegebenen und dem von
dem Kunden gewahlten Rechnungsturnus entsprechenden Ablese-
plan. Erfolgt die Selbstablesung nicht oder verspatet, darf eprimo den
Verbrauch schatzen.
Werden die Einrichtungen von Ihnen trotz Aufforderung durch eprimo
nicht abgelesen, kann eprimo auf Ihre Kosten die Ablesung selbst
vornehmen, einen Dritten mit der Ablesung beauftragen, den Ver-
brauch schétzen oder fiir Zwecke der Abrechnung die Ablesedaten
verwenden, die eprimo vom Netzbetreiber oder von dem die Messung
durchfiihrenden Dritten erhalten hat. Zu einer erforderlichen Ablesung
der Messeinrichtung haben Sie nach vorheriger Benachrichtigung
dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten von eprimo den
Zutritt zu Thren Raumen zu gestatten. Die Benachrichtigung muss
mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin erfolgen; mindes-
tens ein Ersatztermin ist anzubieten. Ihr ortlicher Netzbetreiber oder
dessen Beauftragter kann Sie ebenfalls bitten, den Zahlerstand abzu-
lesen.
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eprimo ist verpflichtet, auf schriftliches Verlangen des Kunden jederzeit
eine Nachpriifung der Messeinrichtungen durch eine Eichbehdrde
oder staatlich anerkannte Priifstelle im Sinne des Eichgesetzes beim
Messstellenbetreiber zu veranlassen. Die Kosten der Nachpriifung tragt
eprimo, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen
iiberschreitet, sonst der Kunde. .
Ergibt eine Priifung der Messeinrichtungen eine Uberschreitung der
Verkehvsfeh\ev%renzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rech-
nungsbetrags festgestellt, ist die Uberzahlung von eprimo zuriickzu-
zahlen oder der Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die
GroBe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine
Messeinrichtung nicht an, so ermittelt eprimo den Verbrauch fiir die
Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durchschnitts-
verbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststellung des Feh-
lers nachfolgenden Ablesezeitraums oder aufgrund des vorjahrigen
Verbrauchs durch Schatzung; die tatséchlichen Verhaltnisse sind ange-
messen zu beriicksichtigen.
Bei Berechnungsfehlern aufgrund einer nicht ordnungsgeméBen
Funktion einer Messeinrichtung ist der vom Messstellenbetreiber er-
mittelte und dem Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der Nach-
berechnung zugrunde zu legen. Derartige Anspriiche sind auf den der
Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschrankt,
es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann Giber einen groBeren
Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf langs-
tens drei Jahre beschrankt.
Abrechnung, Abschlagszahlung, Zahlung: gung
Das Entgelt fiir die Stromlieferung richtet sich nach dem jeweils ver-
traglich vereinbarten Tarif. Der verbrauchsunabhangige Anteil wird pro
Zahler (Eintarifzahler) berechnet.
Die Rechnungsstellung erfolgt jahrlich zum Ende des Abrechnungsjah-
res, soweit nicht vorzeitig eine Zwischen- oder Endabrechnung erstellt
wird. Das Abrechnungsjahr wird von eprimo festgelegt, wobei der
Abrechnungszeitraum nicht wesentlich tiberschritten werden darf.
Sie leisten monatliche Abschlagszahlungen auf die Jahresrechnung.
eprimo wird lhnen die Hohe der Abschlagszahlungen rechtzeitig vor
Falligkeit mitteilen. Dabei wird eprimo die Abschlagszahlungen so
gestalten, dass am Ende des Abrechnungsjahres eine maglichst gerin-
ge Ausgleichszahlung féllig wird. Machen Sie glaubhaft, dass Ihr Ver-
brauch erheblich geringer ist, so wird dies angemessen beriicksichtigt.
Rechnungen und Abschlage werden zu dem von eprimo angegebenen
Zeitpunkt, frithestens zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsauffor-
derung féllig.
Abweichend von Ziffer 7.2 Satz 1 kann die Rechnungsstellung monat-
lich, vierteljahrlich oder halbjéhrlich erfolgen. Sie konnen eprimo den
gewiinschten Rechnungsturnus mitteilen. Jede zustzliche unterjah-
rige Rechnung wird thnen in Hohe der in strukturell vergleichbaren
Fallen entstehenden Kosten pauschal berechnet, es sei denn, die Ver-
brauchswerte werden Gber ein Messsystem im Sinne des § 21 d Abs.1
EnWG (Smartmeter) ausgelesen. Die pauschale Berechnung muss
einfach nachvollziehbar sein und darf die nach dem gewdhnlichen
Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht tibersteigen. Auf hr Ver-
langen ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Die konkrete
Hohe der Pauschalen entnehmen Sie der unter www.eprimo.de abruf-
baren oder Ihnen auf Verlangen zur Verfiigung gestellten Preisliste.
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Andern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums die Preise, konnen
die nach der Preisinderung anfallenden Abschlage entsprechend an-
gepasst werden. Der fiir die neuen Preise maBgebliche Verbrauch wird
zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen sind
auf der Grundlage der fiir Kunden in Ihrer Bedarfsart maBgeblichen
Erfahrungswerte angemessen zu beriicksichtigen.
Sofern Sie sich im Zahlungsverzug befinden, kann eprimo, wenn epri-
mo emeut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauf-
tragten einziehen lasst, die dadurch entstehenden Kosten fiir struktu-
rell vergleichbare Falle pauschal berechnen. Die pauschale Berech-
nung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach
dem gewohnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht
iibersteigen. Auf Ihr Verlangen ist die Berechnungsgrundlage nachzu-
weisen. Die konkrete Hohe der Pauschalen entnehmen Sie der unter
www.eprimo.de abrufbaren oder lhnen auf Verlangen zur Verfiigung
gestellten Preisliste.
Gegen Anspriiche von eprimo kénnen Sie nur mit unbestrittenen oder
rechtskréftig festgestellten Gegenanspriichen aufrechnen.
Sofern Sie Strom fiir iberwiegend gewerblichen oder beruflichen Be-
darf beziehen, steht Ihnen als Zahlungsmaglichkeit ausschlieBlich das
Lastschriftverfahren zur Verfiigung. Beziehen Sie Strom fiir die Bedarfs-
art Haushalt, steht [hnen als Zah%ungsméglichkeit daneben auch die
Uberweisung offen. Bei Uberweisung behélt eprimo sich vor, pro
Uberweisung eine Bearbeitungspauschale mit der Jahresrechnung zu
berechnen. Die konkrete Hohe der Pauschale entnehmen Sie der unter
www.eprimo.de abrufbaren oder lhnen auf Verlangen zur Verfiigung
gestellten Preisliste.
Preisanpassung
Eine Preisanpassung innerhalb einer vertraglich vereinbarten Zeit einer
Preisgarantie wird - mit Ausnahme einer Preiserhéhung gemaB Zif-
fer 8.3 oder Ziffer 8.4 - ausgeschlossen.
Ist keine Preisgarantie vereinbart oder ist deren Zeitraum abgelaufen,
erfolgt die Anderung der Preise entsprechend § 5 Abs. 2 StromGWV.
eprimo ist verpflichtet, Sie zu den beabsichtigten Anderungen mindes-
tens sechs Wochen vor dem Zeitpunkt, zu dem die Anderung wirksam
werden soll, durch briefliche Mitteilung zu informieren. Im Falle der
Anderung der Preise sind Sie berechtigt - auch innerhalb einer etwai-
gen Erstlaufzeit - den Stromlieferungsvertrag mit einer Frist von einem
Monat zum Zeitpunkt der angekiindigten Preisanderung zu kiindigen.
Die Kﬂndigung bedarf der Textform. Diese auBerordentliche Kindi-
gungsmaglichkeit besteht jedoch nicht bei einer Preiserhéhung nach
Ziffer 8.3 oder Ziffer 8.4. Die Preisanderung wird nicht wirksam, wenn
Sie bei fristgemaBer Kiindigung des Vertrags die Einleitung des Wech-
sels des Versorgers eprimo durch entsprechenden Vertragsschluss in-
nerhalb ejines Monats nach Zugang der Kiindigung nachweisen.
Kiinftige Anderungen der Umsatzsteuer oder Stromsteuer kann eprimo
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anderung an Sie weiterge-
ben, auch soweit eine Preisgarantie vereinbart wurde. Eine Ankiindi-
gungsfrist fir die Preisanpassung oder eine auBerordentliche Kiindi-
gungsmoglichkeit fiir Sie besteht nicht. Bei Senkung der vorgenann-
ten Steuern ist eprimo zur entsprechenden Minderung verpflichtet.
eprimo wird Sie tiber die angepassten Preise in geeigneter Weise, z.B.
mit der Jahresrechnung, informieren.
Ziffer 8.3 gilt auch, soweit kiinftig weitere Energiesteuern, sonstige die
Beschaffung, Erzeugung, Ubertragung, Netznutzung oder den Ver-
brauch von elektrischer Energie belastende Steuern und/oder Abga-
ben und/oder Belastungen im Zusammenhang mit dem COz-Emissi-
onshandel wirksam werden bzw. bestehende Steuern und Abgaben
teilweise oder vollumfanglich aufgehoben werden.
Mitteilungspflichten
Erweiterungen und Anderungen an Kundenanlagen, die Verwendung
zusétzlicher Verbrauchsgeréte sowie Anderungen der Bedarfsart sind
eprimo schriftlich mitzuteilen.
Unterbrechung der Lieferung
eprimo ist berechtigt, die Stromlieferung ohne vorherige Androhung
durch den Netz- oder Messstellenbetreiber unterbrechen zu lassen,
wenn der Kunde den Verpflichtungen aus dem Stromlieferungsvertrag
in nicht unerheblichem MaBe schuldhaft zuwiderhandelt und die
Unterbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von elektrischer Ar-
beit unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Mess-
einrichtungen zu verhindern (,Energiediebstahl”).
Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere der Nichterfiillung
einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist eprimo berechtigt, die
Stromlieferung vier Wochen nach Androhung unterbrechen zu lassen
und den zusténdigen Netzbetreiber mit der Unterbrechung der Versor-
gung zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbre-
chung auBer Verhaltnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder
Sie darlegen, dass hinreichende Aussicht besteht, dass Sie Ihren Ver-
pflichtungen nachkommen. eprimo kann mit der Mahnung zugleich
die Unterbrechung der Versorgung androhen, sofern dies nicht auBer
Verhdltnis zur Schwere der Zuwiderhandlung steht. Wegen Zahlungs-
verzugs darf eprimo eine Unterbrechung unter den in den Satzen 1
bis 3 genannten Voraussetzungen nur durchfiihren lassen, wenn Sie
nach Abzug etwaiger Anzahlungen mit Zahlungsverpflichtungen von
mindestens 100 Euro im Verzug sind. Der Beginn der Unterbrechung
der Versorgung wird lhnen drei Werktage im Voraus angekiindigt.
eprimo lasst die Versorgung unverziiglich wiederherstellen, sobald die
Griinde fiir die Unterbrechung entfallen sind und Sie die Kosten der
Unterbrechung und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt haben.
Diese Kosten konnen fiir strukturell vergleichbare Félle pauschal berech-
net werden; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar
sein. Die Pauschale darf die nach dem gewdhnlichen Lauf der Dinge zu
erwartenden Kosten nicht ibersteigen. Hierzu gehdren inshesondere
die vom Netzbetreiber eprimo fiir die Unterbrechung und Wiederher-
stellung der Versorgung Eevechneten Kosten. Auf Ihr Verlangen ist die
Berechnungsgrundlage nachzuweisen. thnen bleibt es vorbehalten,
nachzuweisen, dass eprimo geringere Kosten entstanden sind.
Auch die Kosten fiir einen etwaigen Versuch der Unterbrechung
(z.B. kein Zutritt) haben Sie vor Wiederherstellung der Versorgung zu
ersetzen.
Vertragsanderungen
Die Regelungen dieses Vertrags beruhen auf den aktuellen einschld-
gigen Gesetzen und Rechtsvorschriften wie z.B. dem Energiewirt-
schaftsgesetz (EnWG) in der Fassung vom 7. Juli 2005 (BGBI. 2005 |
S.1970) und der Verordnung iiber allgemeine Bedingungen fiir die
Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung
mit Elektrizitit aus dem Niederspannungsnetz (Strom-GVV) vom
26. Oktober 2006 (BGBI. 2006 | S. 2391) in der Fassung vom
17. Oktober 2008 (BGBI. 2008 | S.2006) sowie auf der aktuellen ein-
schlagigen Rechtsprechung der hochstinstanzlichen Gerichte und auf
den aktuellen einschlagigen Verwaltungsentscheidungen. Sollten sich
die in Satz 1 genannten Rahmenbedingungen andern und sollte der
Vertrag hierdurch liickenhaft oder eine Fortsetzung des Vertrags fiir
eprimo unzumutbar werden, ist eprimo berechtigt, die Ziffern 1 bis 3,
5 bis 10,12,15,16 und 20 dieser AGB entsprechend anzupassen.
Eine solche Vertragsanderung wird Ihnen mindestens drei Monate vor
dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitgeteilt. Die Ande-
rungen gelten als genehmigt, wenn Sie in Textform nicht mindestens
einen Monat vor Wirksamwerden der Anpassung widersprechen. Zur
Fristwahrung geniigt die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs.
ﬁuf diese Folgen wird Sie eprimo bei der Bekanntgabe gesondert
inweisen.
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Bonitatsauskunft

eprimo st berechtigt, eine Bonitdtsauskunft ber den Kunden
einzuholen, die auch die Ermittlung eines Wahrscheinlichkeitswertes
fiir das zukiinftige Zahlungsverhalten des Kunden beinhaltet (sog.
Scoring). Zu diesem Zweck tibermittelt eprimo Name, Anschrift und
Geburtsdatum des Kunden an SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5,
65201 Wieshaden. Informationen zum Schufa Scoring und zum Schufa
Wahrscheinlichkeitswert finden Sie unter www.meineSCHUFA.de/Score.
eprimo ist auch berechtigt, ein Scoring mit den vorgenannten und den
Anmeldedaten selbst durchzufiihren. Bei Vorliegen negativer Bonitats-
merkmale, insbesondere bei Vorliegen einer negativen Auskunft der
oben genannten Gesellschaft zu Merkmalen der Bonitdt des Kunden
einschlieBlich des Scoringwertes kann eprimo den Auftrag zur Energie-
lieferung des Kunden ab%ehnen.

Datenschutz

eprimo verarbeitet und nutzt die Kundendaten zur Abwicklung des
Vertragsverhéltnisses. Die Ubermittlung an Dritte erfolgt ausschlieBlich
zur Abwicklung des Vertragsverhaltnisses (z. B. Abrechnung Netznut-
zungsentgelte). eprimo nutzt hre Daten, um Ihnen briefliche Informa-
tionen Gber eigene An?ebote und Produkte zuzusenden sowie fiir die
Markt- und Meinungsforschung. Sie sind berechtigt, der werblichen
Nutzung Ihrer Daten jederzeit gegeniiber eprimo Gber die in Ziffer 19
genannten Kontaktméglichkeiten zu widersprechen.

Lief hsel, Wi gsdi

eprimo wird einen mdglichen Lieferantenwechsel ziigig und unent-
geltlich ermglichen.

Wartungsdienste werden nicht angeboten.

Informationspflichten
gemaB § 312c Abs. 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 2 Abs. 3 S. 2
EGBGB und § 41 Abs. 1 Nr. 7 EnWG
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Vertragslaufzeit, Kiindigung, Umzug

Fiir Laufzeit, Kindigungsfrist und etwaige automatische Verlangerung
des Stromlieferungsvertrags gelten die im Auftrag getroffenen Rege-
lungen. Sollte hierzu keine gesonderte Regelung fiir den von lhnen
gewahlten Tarif bestehen, so kann der Stromlieferungsvertrag von
jeder Seite mit einer Frist von einem Monat zum Ende des
Kalendermonats gekiindigt werden.

Die Laufzeit des Stromlieferungsvertrags beginnt mit dem von eprimo
mitgeteilten Beginn der Belieferung.

eprimo ist berechtigt, in den Fallen der Ziffer 10.1 dieser AGB das
Vertragsverhaltnis fristlos zu kiindigen, wenn die Voraussetzungen fiir
die Unterbrechung der Energielieferung wiederholt vorliegen. Bei
wiederholten Zuwiderhandlungen gemaB Ziffer 10.2 dieser AGB ist
eprimo zur fristlosen Kiindigung des Vertrags berechtigt, wenn die
Kiindigung zwei Wochen vorher angedroht wurde; Ziffer 10.2 Satz 2
und 3 dieser AGB gelten entsprechend.

Im Falle des Umzugs sind Sie berechtigt, den Stromlieferungsvertrag
mit einer Frist von 2 Wochen zum Ende des Kalendermonats zu kiin-
digen. Das gilt entsprechend, wenn Sie Gewerbestrom beziehen und
Sie lhren Firmen-/Gewerbestandort wechseln.

Das Kiindigungsrecht aus wichtigem Grund gemaB § 314 BGB bleibt
erhalten. Uber die gesetzlichen Riicktrittsrechte hinaus bestehen keine
weiteren vertraglichen Riicktrittsrechte.

Die Kiindigung bedarf der Textform.

Versorgungsstorungen

Bei einer Unterbrechung oder bei UnregelmaBigkeiten in der Elek-
trizitatsversorgung ist, soweit es sich um Folgen einer Stérung des
Netzbetriebs einschlieBlich des Netzanschlusses handelt, eprimo von
der Leistungspflicht befreit. Das gilt nicht, wenn die Unterbrechung
auf unberechtigten MaBnahmen von eprimo gemaB Ziffer 10 beruht.
eprimo wird Ihnen auf Verlangen unverziiglich iiber die mit der Scha-
densverursachung durch den Netzbetreiber zusammenhéngenden
Tatsachen insoweit Auskunft geben, als sie eprimo bekannt sind oder
von eprimo in zumutbarer Weise aufgeklart werden knnen.
Haftung

Bei Versorgungsstorungen gemaB Ziffer 16 Satz 1 haftet eprimo nicht.
Etwaige Anspriiche wegen Versorgungsstorungen im Sinne der Zif-
fer 16 Satz 1 kénnen Sie gegen den Netzbetreiber geltend machen. Die
Kontaktdaten des Netzbetreibers teilt eprimo Ihnen auf Anfrage gerne
mit.

Vertragspartner

eprimo GmbH, FlughafenstraBe 20, 63263 Neu-Isenburg, Geschafts-
fithrer: Dr. Dietrich Gemmel, Dr. Martina Sanfleber

Kundenh Kindanhacehward

Fiir eventuelle Bea:ﬁstandungen stehen Ihnen folgende Kontaktwege
zur Verfiigung: schriftlich: eprimo GmbH, Abteilung Kundenbetreu-
ung, FlughafenstraBe 20, 63263 Neu-Isenburg; telefonisch: Service-
Hotline 0800/60 60 110 (kostenlos aus dem dt. Festnetz), fiir Anrufe
aus dem Mobilfunknetz: 069/80 88 12 34 (es entstehen die geméB
lhrem Mobilfunkvertrag tiblichen Verbindungsk fiir Anrufe ins dt.
Festnetz); E-Mail: kundenbetreuung@eprimo.de. eprimo wird Ihre
Beanstandung binnen einer Frist von vier Wochen beantworten.
Sollte Ihrer Beanstandung nicht innerhalb der unter Ziffer 19.1 be-
nannten Frist abgeholfen werden, konnen Sie sich unter den Voraus-
setzungen des § 111b EnWG an die Schlichtungsstelle Energie eV.,
FriedrichstraBe 133, 10117 Berlin, www.schlichtungsstelle-energie.de,
info@schlichtungsstelle-energie.de, 030/27 57 240-0 wenden. Das
Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Ver-
fahren nach dem EnWG zu beantragen, bleibt unberiihrt. Durch ein
etwaiges Schlichtungsverfahren wird die Verjahrung geméB § 204
Abs. TNr.4 BGB gehemmt.

Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhéltlich iiber
den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur fiir den Bereich Elek-
trizitdt und Gas (Bundesnetzagentur fiir Elektrizitét, Gas, Telekommu-
nikation, Post und Eisenbahnen, Verbraucherservice Postfach 8001,
53105 Bonn, telefonisch (Mo.-Fr. 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr): 030/22
480-500 oder 01805/101000 - Bundesweites Infotelefon (Festnetz
14 ct/min; Mobilfunk maximal 42 ct/min); Telefax: 030/22 480-323;
E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de).

Gerict d. Schlusshesti g
Gerichtsstand fiir vermdgensrechtliche Streitigkeiten aus diesem Ver-
trag ist Frankfurt/Main, wenn der Kunde Kaufmann ist und der Vertrag
zum Betrieb seines Handelsgewerbes gehdrt oder der Kunde juristi-
sche Person des offentlichen Rechts oder offentlich-rechtliches Sonder-
vermogen ist. Dies ?i\t ebenso, wenn der Kunde keinen allgemeinen
Gerichtsstand im Inland hat und wenn kein ausschlieBlicher Gerichts-

stand gegeben ist. eprimo ist jedoch berechtigt, den Kunden an jedem
anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen. Bei Nichlkauf(euten
gelten die gesetzlichen Gerichtsstande.

Sie diirfen Anspriiche aus diesem Vertrag nur mit vorheriger schriftli-
cher Zustimmung von eprimo abtreten.

Miindliche Nebenabreden bestehen nicht.

Ist eine Bestimmung des Stromlieferungsvertrags und/oder dieser
AGB ganz oder teilweise unwirksam, so bleibt die Wirksamkeit der
tibrigen Bestimmungen hiervon unberiihrt.

Druckstand: Februar 2012



	eprimoPrimaKlima: Off
	Neueinzug zum: Off
	Lieferantenwechselzum nächsten möglichen: Off
	Gaslieferungsvertrag wurde selbst gekündigt: Off
	Neueinzug zum (Datum): 
	Lieferantenwechselzum nächsten möglichen (Datum): 
	Gaslieferungsvertrag wurde selbst gekündigt (Datum): 
	Gasversorger: 
	Netzbetreiber: 
	Alte Kunden-/Vertragsnr: 
	Zählernummer: 
	Vorjahresverbrauch: 
	Personen/Haushalt: 
	Frau: Off
	Herr: Off
	Straße/Nr: 
	 (Lieferung): 
	 (Rechnung): 

	Telefon (Lieferung): 
	Vorname (Lieferung): 
	PLZ/Ort (Lieferung): 
	Geb: 
	-Datum (Lieferung): 

	Name  (Lieferung): 
	E-Mail (Lieferung): 
	PLZ/Ort (Rechnung): 
	Kontonr: 
	 (Bankverbindung): 

	Name der Bank (Bankverbindung): 
	Vorname (Bankverbindung): 
	Bankleitzahl (Bankverbindung): 
	Ort (Bankverbindung): 
	Name (Bankverbindung): 
	Ich bin einverstanden dass mich eprimo auch telefonisch zu ihren Produkten und Dienstleistungen sowie weiteren Angeboten die im Zusammenhang mit Energie Strom und Gas stehen informieren und beraten kann: Off
	Ort, Datum: 
	Vertriebspartner-Nummer: 
	eprimoTAG&NACHT: Off


